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§ 8a SchOG Fuhrung von
alternativen Pflichtgegenstanden,
Freigegenstanden, unverbindlichen

Ubungen und eines

Forderunterrichtes sowie Bildung
von Schulergruppen

SchOG - Schulorganisationsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.08.2024

1. (1)Der Schulleiter oder die Schulleiterin hat fur die 6ffentlichen Schulen unter Bedachtnahme auf die
Erfordernisse der Padagogik und der Sicherheit, auf den Férderbedarf der Schilerinnen und Schuler, auf die
raumlichen Moglichkeiten, auf die mogliche Belastung der Lehrpersonen sowie auf die gemal Abs. 3 der Schule
zugeteilten Personalressourcen festzulegen,

1. 1.bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand zu fuhren ist,

2. 2.bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine unverbindliche Ubung zu fiihren
und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schilerinnen und Schilern ein solcher
Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht mehr weiterzufuhren ist,

3. 3.bei welcher Mindestzahl von Schiilerinnen und Schilern ein Férderunterricht abzuhalten ist,

4. 4.unter welchen Voraussetzungen Klassen und Schilergruppen zu bilden sind,

5. 5.unter welchen Voraussetzungen in leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstanden an Mittelschulen,
Berufsschulen und Polytechnischen Schulen Schilergruppen im Hinblick auf die Leistungsniveaus zu fihren
sind,

6. 6.bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schiilerinnen und Schiilern an
ganztagigen Schulformen Gruppen zu bilden sind und

7. 7.bei welcher Mindestzahl von Schilerinnen und Schilern mit mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache
Sprachstartgruppen und Sprachférderkurse zu fihren sind.

Es kdnnen Schilerinnen und Schiler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung der
Mindestzahl zusammengefasst werden.

2. (2)Die Festlegungen geméaR Abs. 1 sind unter Bedachtnahme auf allfllige allenfalls notwendige Anderungen auf
Grund des & 8h Abs. 2 dem Schulforum oder dem Schulgemeinschaftsausschuss oder bei Schulclustern dem
Schulclusterbeirat spatestens sechs Wochen vor dem Ende des Unterrichtsjahres, das dem betreffenden
Schuljahr vorangeht, zur Kenntnis zu bringen. Wenn das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss bzw.
der Schulclusterbeirat mit der Festlegung des Schulleiters oder der Schulleiterin nicht einverstanden ist, so hat
dieser oder diese das Einvernehmen mit dem Schulforum bzw. Schulgemeinschaftsausschuss bzw.
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Schulclusterbeirat anzustreben. Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, so kann das Schulforum bzw.
der Schulgemeinschaftsausschuss bzw. der Schulclusterbeirat mit einer Anwesenheit und einer Mehrheit von
zumindest zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder die Entscheidung des Schulleiters oder der Schulleiterin
bis spatestens vier Wochen vor dem Ende des dem betreffenden Schuljahr vorangehenden Unterrichtsjahres der
Bildungsdirektion zur Prifung und Entscheidung vorlegen. Dieser Vorlage an die Bildungsdirektion kommt keine
aufschiebende Wirkung zu. Die Bildungsdirektion hat im Einvernehmen mit dem jeweils zustandigen
Zentralausschuss oder den jeweils zustandigen Zentralausschiissen fur Landeslehrerinnen und -lehrer bzw. dem
jeweils zustandigen Fachausschuss oder den jeweils zustandigen Fachausschissen fir Bundeslehrerinnen und -
lehrer bis zum Ende des genannten Unterrichtsjahres zu entscheiden. Die Entscheidung ist ohne Aufschub dem
Schulleiter oder der Schulleiterin bekannt zu geben sowie dem Schulforum bzw. dem
Schulgemeinschaftsausschuss bzw. dem Schulclusterbeirat zur Kenntnis zu bringen.

3. (3)Den einzelnen Schulen ist ein Rahmen flr die einsetzbaren Lehrpersonenwochenstunden zuzuteilen, der sich
jedenfalls an der Zahl der Schilerinnen und Schiler, am Bildungsangebot, am sozio-6konomischen Hintergrund
und am Forderbedarf der Schilerinnen und Schiiler sowie an deren im Alltag gebrauchten Sprache und an den
regionalen Bedurfnissen zu orientieren hat. Fur 6ffentliche Pflichtschulen, ausgenommen Praxisschulen sowie die
in Art. VZ 1 und 2 der 5. SchOG-Novelle, BGBI. Nr. 323/1975, genannten Schulen, stehen je Bundesland die in den
gemal Art. IV des Bundesverfassungsgesetzes BGBI. Nr. 215/1962 genehmigten Dienstpostenplanen
vorgesehenen Lehrpersonenplanstellen zur Verfigung. Fir ¢ffentliche Pflichtschulen gelten § 8 lit. k iVm den
88 14, 21, 21h und 33 sowie die88§ 27 und 51, jeweils in der am 31. August 2018 geltenden Fassung, als Grundlage
fir die Berechnung und Zuweisung der Lehrpersonalressourcen an die Schulen. Fur die Ubrigen 6ffentlichen
Schulen ihres Aufsichtsbereichs ist den Bildungsdirektionen ein Kontingent an Lehrpersonenwochenstunden zur
Verfligung zu stellen, bei dessen Bemessung die bestehenden gesetzlichen Grundlagen zu bertcksichtigen sind.
Die mit BGBI. I Nr. 138/2017 eingeflhrten schulautonomen Gestaltungsmaglichkeiten bei der
Unterrichtsorganisation, insbesondere die Festlegung der Klassenschuler-, Eréffnungs- und Teilungszahlen,
dirfen jedoch zu keiner Anderung dieser Bemessung fiihren. Die 88§ 43, 57 und 71, jeweils in der am 31. August
2018 geltenden Fassung, gelten ebenfalls als Grundlage fiir die Berechnung und Zuweisung der
Lehrpersonalressourcen an die Schulen.

4. (4)FUr Privatschulen steht die Festlegung der Mindestzahlen nach Abs. 1 dem Schulerhalter zu. Wenn der Bund
verpflichtet ist, den Lehrer-Personalaufwand in einem Ausmaf3 von mindestens der Halfte zu tragen und durch
Malinahmen des Schulerhalters ein hoherer Lehrer-Personalaufwand entsteht, verkdirzt sich diese Verpflichtung,
und zwar im Verhaltnis zu dem an vergleichbaren 6ffentlichen Schulen erforderlichen Lehrer-Personalaufwand.

In Kraft seit 01.09.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_323_0/1975_323_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1962_215_0/1962_215_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/schog/paragraf/8
https://www.jusline.at/gesetz/schog/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/schog/paragraf/27
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/138
https://www.jusline.at/gesetz/schog/paragraf/43
file:///

	§ 8a SchOG Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichtes sowie Bildung von Schülergruppen
	SchOG - Schulorganisationsgesetz


